Vertrag

 über die Einräumung eines

unselbständigen Bau- und Nutzungsrecht (Gemeinschaftsstall)

zwischen 

Baurechtgeber
Name
_________________________________


Adresse
_________________________________


Ort
_________________________________

geb. _______________
Heimatort _________________

Eigentümer des Grundstückes Art. Nr. _________

Grundbuch der Gemeinde ___________________


Und

Baurechtnehmer A
Name
_________________________________


Adresse
_________________________________


Ort
_________________________________

geb. _______________
Heimatort _________________


(
Eigentümerdienstbarkeit)

Baurechtnehmer B
Name
_________________________________


Adresse
_________________________________


Ort
_________________________________

geb. _______________
Heimatort _________________

als Baurechtnehmer im Sinne einer einfachen Gesellschaft gemäss Art. 530 ff. OR

Inhalt und Umfang

1.1 Die Baurechtnehmer erhalten hiermit das Recht, auf der Eigentümerparzelle
 (Artikel Nr. und Teilfläche gemäss speziellem Plan im Anhang) ein Oekonomiegebäude zu bauen und zu nutzen. 

1.2 Sie erhalten hiermit auch die nötigen Fahr-, Weg- und Durchleitungsrechte.

1.3 Für den Bau ist bei der zuständigen Behörde (Gemeinde) ein Baugesuch einzureichen.

1.4 Der Neubau ist gemäss den Plänen für die Baubewilligung und dem dazugehörigen Kostenvoranschlag auszuführen.  Einzelheiten werden ausserhalb dieses Vertrages geregelt.

1.5 Die Bauabrechnung wird spätestens 8 Monate nach Bauende erstellt und der Gebäudewert vor Abschreibung gemäss Ziffer 4.2 festgelegt. Sie wird von Baurechtgeber und Baurechtnehmer gegenseitig unterzeichnet. Die Bauabrechnung ist nicht Bestandteil des Dienstbarkeitsvertrages. 

1.6 Die Finanzierung der Bauten ist Sache der Baurechtnehmer. Bei Bedarf können diese auf der Eigentümerparzelle eine Grundpfandschuld errichten. (siehe Finanzierung unter Punkt 7)

1.7 Bei einem Beitrag der öffentlichen Hand kann die zuständige Behörde im Grundbuch auf der Eigentümerparzelle eine Anmerkung „Bodenverbesserung“ oder Ähnliches für max. 20 Jahre eintragen lassen.  Danach ist diese von Amtes wegen zu löschen

1.8 Die Kosten für diese Bauten werden vom Baurechtnehmer A  zu ______% und von Baurechtnehmer B zu _____% getragen.

Errichtung

1.9 Der Baurechtgeber ist Eigentümer des Grundstückes Art. ______ , im Grundbuch der Gemeinde _________​​_____________, samt den sich darauf befindlichen Gebäuden und Dienstbarkeiten. 

1.10 Beschrieb der Dienstbarkeiten,  Grundpfandrechte usw. gemäss Grundbuch. Auf eine Auflistung der auf dieser Parzelle haftenden Rechte und Lasten wird verzichtet. 

1.11 Der Eintrag erfolgt im Nachgang zu allen bisherigen Rechte und Pflichten.

1.12 Der Baurechtgeber räumt hiermit den Baurechtnehmer auf oben genanntem Artikel, gemäss beiliegendem, speziellem Plan (Anhang), auf der rot markierten Teilfläche ein unselbständiges Bau- und Nutzungsrecht und den nötigen Aktionsraum (gelbe Teilfläche), ein. Das Recht ist persönlich und nicht übertragbar. 

1.13 (  Das Baurecht wird entschädigungslos gewährt. Die Entschädigung für die überbaute Fläche ist im Pachtzins inbegriffen. 


Die  Baurechtnehmer bezahlen dem Eigentümer und Baurechtgeber hierfür





(
als einmalige Entschädigung
Fr. _____________

oder



(
als jährliche Entschädigung
Fr. _____________



(zutreffendes ankreuzen/ausfüllen)

1.14 Dieses Bau- und Nutzungsrecht ist wie folgt als Dienstbarkeit zu Gunsten der Baurechtnehmer im Grundbuch einzutragen

"Last:  Bau- und Nutzungsrecht  für ein Oekonomiegebäude (auf der Teilfläche „rot“) gemäss speziellem Plan, sowie die dafür benötigten Weg- und Zuleitungsrechte (auf der Teilfläche „gelb“) zu Gunsten der Baurechtnehmer für die Dauer von ____ Jahren, d.h. bis am 31.12.20____ (Nach diesem Datum ist die Dienstbarkeit von Amtes wegen zu löschen.)

Dauer und Auflösung

1.15 Das Bau- und Nutzungsrecht wird erstmals für eine Dauer von ____ Jahren erstellt. Es entsteht mit Unterzeichnung dieses Vertrages bzw. mit Eintragung ins Grundbuch und endet am 31.12.______. 

1.16 Eine vorzeitige Vertragsauflösung kann nur bei einem ausserordentlichen Ereignis (Tod, Invalidität, Betriebsaufgabe wegen Konkurs) entstehen, oder wenn sich die Vertragsparteien darauf einigen. 

1.17 Es besteht kein gegenseitiger Anspruch auf Verlängerung oder einen neuen Vertrag.

Heimfall

1.18 Bei Beendigung des Bau- und Nutzungsrechtes infolge Zeitablauf fallen sämtliche  Bauten und feste Einrichtungen dem Baurechtgeber heim. Dafür hat der Baurechtgeber den Baurechtnehmern eine Heimfallentschädigung zu entrichten. Die Entschädigung (Restwert) entspricht dem Ertragswert der Gebäude inklusive der fest installierten Einrichtungen. Diese wird von einer neutralen Stelle bewertet. Falls sich die Parteien nicht für einen fachlich qualifizierten Schätzer einigen können, wird dieser vom Friedensrichter des Bezirks bestimmt. Der geschätzte Restwert ist verbindlich. 

1.19 Bei vorzeitigem Heimfall  wird folgender Abschreibungsmodus vereinbart:

Berechnungsgrundlage:
+   Anlagekosten (alle bezahlten Rechnungen)



+
Zusätzlich vereinbarte Eigenleistung 




(........Std. x ..........Fr./Std.)



-
Abzüglich Meliorationsbeiträge



= 
Gebäudewert vor Abschreibung

Amortisation auf Gebäude:
4% in den ersten 10 Jahren, danach  2.5% 

Amortisation auf Inneneinrichtung:
7% auf Neu- und Ersatzinvestitionen



(inkl. Güllenrührwerk, Greifer usw.)

· Das erst Mal wird in dem Jahr  amortisiert, in dem die Investition in Betrieb genommen wird.

· Die vorzeitige Heimfallentschädigung darf den Ertragswert nicht unterschreiten. (Ab dem 25. Jahr ist eine Schätzung empfehlenswert.)
1.20 Nach Bezahlung der Entschädigung bei vorzeitigem Heimfall ist das Baurecht im Grundbuch zu löschen. Die Quittung gilt als Beleg für den Antrag zur Löschung.
Vertrags- und Grundbuchkosten, Steuern

1.21 Sämtliche Kosten für die Errichtung des vorliegenden Vertrages, sowie für die grundbuchliche Behandlung desselben, sind Bestandteil der Anlagekosten und werden von den Baurechtnehmer bezahlt.

1.22 Eine allfällige Liegenschaftsgewinnsteuer (bei Einmalentschädigung) geht zu Lasten des Eigentümers.

Finanzierung

1.23 Der Bau wird vollumfänglich durch die Baurechtnehmer finanziert.

1.24 Der Baurechtgeber stellt hiermit den Baurechtnehmer für die Restfinanzierung des Oekonomiegebäudes die nötigen Grundpfandtitel zur Verfügung. Falls keine Titel frei sind, können die Baurechtnehmer einen auf eigene Rechnung erstellen lassen. Der zusätzliche Grundpfandtitel darf bis höchstens zur Belehnungsgrenze des neu erstellten Gebäudes errichtet werden.  Der Baurechtgeber ist nur der Pfandgeber, Schuldner gegenüber der Bank sind in jedem Fall die Baurechtnehmer. Die jährliche Rückzahlung der Schuld muss  mindestens  den Amortisierungssätzen der vorzeitigen Heimfallentschädigung entsprechen (siehe 4.2).  

Nutzungs- und Verwaltungsordnung

1.25 Die ganzen Bauten und Eirichtungen, welche unter diesen Vertrag fallen, werden gemeinsam genutzt. Falls nötig, wird vor Baubeginn ein Nutzungsplan erstellt (Aufteilung des Raums), aus welchem ersichtlich ist, welchen Teil der Gebäude, Einrichtungen und Anlagen durch Baurechtnehmer A bzw. B  und welche gemeinsam benutzen werden.
 Fehlt der Nutzungsplan, geht man davon aus, dass die Anlage gemeinsam genutzt wird.

1.26 Die Verwaltung des Gebäudes, wird i.d.R. gemeinsam gemacht. Für die Abrechnung und den laufenden Unterhalt ist für die ersten ____Jahre Baurechtnehmer _____________________ zuständig. 

1.27 Die Verwaltungs- und Betriebskosten sind von den Baurechtnehmern anteilsmässig zu tragen (siehe 1.8). Sie verpflichten sich zu diesem Zweck, ab Vertragsbeginn eine separate Rechnung über die Investitions-, Unterhalts-, Verwaltungs- und Betriebskosten, betreffend das im Bau- und Nutzungsrecht stehende Ökonomiegebäude samt Umschwung, zu führen. Die laufenden Kosten sind jährlich gegenseitig  zu verrechnen und auszugleichen. Sie errichten zu diesem Zweck ein gemeinsames Bankkonto. 

1.28 Für den ordentlichen Unterhalt und die Reparaturen am Gebäude und den Inneneinrichtungen ist jeder Baurechtnehmer gleich verantwortlich. Wichtige Entscheidungen werden gemeinsam getroffen. Als wichtig werden gemeinsame Auslagen über Fr. 2000.- betrachtet.  Art. 647 ff ZGB gelten sinngemäss.

1.29 Für den Fall, dass zwischen den Partnern eine engere Zusammenarbeit vorgesehen ist, wird diese in einer zusätzlichen Vereinbarung geregelt.

Streitigkeiten

1.30 Schlichtungsstelle

Entstehen aus diesem Vertrag Streitigkeiten zwischen den Partnern, so ist vorerst die landwirtschaftliche Beratungsstelle ________________________ oder das Friedensgericht als Schlichtungsstelle anzurufen. 

1.31 Rechtsschutz

Streitigkeiten, die von der Schlichtungsstelle nicht bereinigt werden können, sind vor dem ordentlichen Gericht geltend zu machen. 

Zusätzliche Abmachungen

1.32 Zweckdienliche Änderungen während des Baus oder später sind möglich. Zu Um- oder Anbauten braucht es die Einwilligung des Baurechtgebers. Die Kosten werden je nach Nutzen zu- bzw. aufgeteilt.

1.33 Mindestens ein Jahre vor Ablauf  des Bau- und Nutzungsrechts beraten die Parteien über den bevorstehenden Heimfall und ob ein neuer Vertrag vereinbart werden soll. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Die Vertragspartner:

Ort, Datum
__________________________
Die Vertragspartner:


__________________________
_______________________

Baurechtgeber
Baurechtnehmer

________________________________


Baurechtnehmer 


Anhang 1

Spezieller Plan zu Baurecht

Auf Artikel Nr. ________, Grundbuch der Gemeinde________________________________

Gemäss Baurechtvertrag vom ____________

Eigentümer  und Baurechtgeber:
____________________________________________
Baurechtnehmer   A:
____________________________________________
Baurechtnehmer   B:
____________________________________________
Planausschnitt       1:______
____________________________________________


Ort, Gemeinde


1. Kopie eines Situationsplans ausschneiden und hier aufkleben (ev. Situationsplanausschnitt vom Baugesuch)

2. Seite kopieren

3. Plan und Legende einfärben 



Überbaute Fläche





Aktionsraum

Legende:

Fläche im Baurecht / überbaute Fläche ca. _____m2



Aktionsraum: 
Fläche mit Fahr- und Wegrecht, 



sowie Durchleitungsrecht
_______________________
______________________
_____________________

Ort, Datum
Baurechtgeber
Baurechtnehmer



_____________________



Baurechtnehmer
rot





gelb








� Eigentümerparzelle = Artikel Nr. gemäss 2.1


� Entsprechende Färbung der Baupläne





Mustervertrag Januar 2000, agro-flex Beratung Martin Hauser, 1716 Plaffeien

6

